
 
 
 
 
 

 
Herrn Landrat 
Stephan Pusch 
 
im Hause 
 
 

 
 

 
Dringlichkeitsantrag nach § 11 GeschO zur Beratung im Kreisausschuss am 8.11.22 und am 
22.11.22 im Kreistag 
LVR-Umlage 
 
 
Sehr geehrter Herr Pusch, 

der Landschaftsverband Rheinland beabsichtigt, für das Haushaltsjahr 2023 einen 
Nachtragshaushalt zu verabschieden. Im Rahmen der Benehmensherstellung können die 
Kommunen im LVR bis zum 25.11.22 Stellung beziehen zur vorgesehenen Absenkung des 
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2023 des Landschaftsverbandes Rheinland.

Nach massiven Protesten aus der kommunalen Familie 
die Umlage ab 2023 um einen Prozentpunkt auf 15,65 Prozent gesenkt werden. Damit 
kommt man den Kommunen 
mit der dann immer noch verbleibenden deutlichen Erhöhung gegenüber dem ursprünglich 
erwarteten Umlagebedarf des LVR bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 
vorhandene Spielräume zur S

Dies ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Die Erhöhung der LVR
über allgegenwärtige Kostensteigerungen im Bereich Energie und Personal etc. 
hinausgehen.   

Daher beantragen wir, dass der Kreis Heinsberg sich in seiner Stellungnahme an den LVR 
im Rahmen der Benehmensherstellung für eine weitere Umlagesenkung einsetzt, die sich 
stärker an den ursprünglich erwarteten Umlagegrundlagen zuzüglich zwischenzeitlicher 
Kostensteigerungen orientiert. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
     
Jörg van den Dolder   

Fraktionsvorsitzender   

     

Gruene

Dringlichkeitsantrag nach § 11 GeschO zur Beratung im Kreisausschuss am 8.11.22 und am 

der Landschaftsverband Rheinland beabsichtigt, für das Haushaltsjahr 2023 einen 
Nachtragshaushalt zu verabschieden. Im Rahmen der Benehmensherstellung können die 
Kommunen im LVR bis zum 25.11.22 Stellung beziehen zur vorgesehenen Absenkung des 

für das Haushaltsjahr 2023 des Landschaftsverbandes Rheinland.

Nach massiven Protesten aus der kommunalen Familie – auch von Seiten des Kreises 
die Umlage ab 2023 um einen Prozentpunkt auf 15,65 Prozent gesenkt werden. Damit 
kommt man den Kommunen ein Stück entgegen. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel, ob 
mit der dann immer noch verbleibenden deutlichen Erhöhung gegenüber dem ursprünglich 
erwarteten Umlagebedarf des LVR bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 
vorhandene Spielräume zur Senkung des Umlagesatzes ausreichend genutzt worden sind.

Dies ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Die Erhöhung der LVR-Umlage sollte nicht deutlich 
über allgegenwärtige Kostensteigerungen im Bereich Energie und Personal etc. 

en wir, dass der Kreis Heinsberg sich in seiner Stellungnahme an den LVR 
im Rahmen der Benehmensherstellung für eine weitere Umlagesenkung einsetzt, die sich 
stärker an den ursprünglich erwarteten Umlagegrundlagen zuzüglich zwischenzeitlicher 

ungen orientiert.  

   . 
      
   Sofia Tillmanns 

   Fraktionsgeschäftsführerin/ 
   Kreistagsabgeordnete
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3. November 2022 

Dringlichkeitsantrag nach § 11 GeschO zur Beratung im Kreisausschuss am 8.11.22 und am 

der Landschaftsverband Rheinland beabsichtigt, für das Haushaltsjahr 2023 einen 
Nachtragshaushalt zu verabschieden. Im Rahmen der Benehmensherstellung können die 
Kommunen im LVR bis zum 25.11.22 Stellung beziehen zur vorgesehenen Absenkung des 

für das Haushaltsjahr 2023 des Landschaftsverbandes Rheinland. 

auch von Seiten des Kreises – soll 
die Umlage ab 2023 um einen Prozentpunkt auf 15,65 Prozent gesenkt werden. Damit 

ein Stück entgegen. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel, ob 
mit der dann immer noch verbleibenden deutlichen Erhöhung gegenüber dem ursprünglich 
erwarteten Umlagebedarf des LVR bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 

enkung des Umlagesatzes ausreichend genutzt worden sind. 

Umlage sollte nicht deutlich 
über allgegenwärtige Kostensteigerungen im Bereich Energie und Personal etc. 

en wir, dass der Kreis Heinsberg sich in seiner Stellungnahme an den LVR 
im Rahmen der Benehmensherstellung für eine weitere Umlagesenkung einsetzt, die sich 
stärker an den ursprünglich erwarteten Umlagegrundlagen zuzüglich zwischenzeitlicher 

   

onsgeschäftsführerin/  
Kreistagsabgeordnete 


